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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Exekutivdi-
rektors des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung über die erforderliche Abänderung
des strategischen Rahmens und ihre Folgen für das Büro und
für die Mittelzuweisung an die Unterprogramme des Arbeits-
programms sowie über die Einrichtung einer Einheit für un-
abhängige Evaluierung und den Fortbestand der Strategi-
schen Planungsgruppe des Büros515 und begrüßt die Maßnah-
men zur Erarbeitung eines thematisch und regional ausgerich-
teten Programmansatzes für das Arbeitsprogramm des Büros;

2. stellt fest, dass die vorgeschlagene Neuordnung,
mit der insbesondere den Empfehlungen des Sekretariats-
Amtes für interne Aufsichtsdienste entsprochen wird, voraus-
sichtlich Effizienzsteigerungen zur Folge haben wird, und er-
wartet mit Interesse, wie sich diese Effizienzsteigerungen im
Zweijahreshaushalt 2012-2013 für das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung nieder-
schlagen;

3. stellt außerdem fest, dass die Neuordnung keine
Abänderung des strategischen Rahmens für den Zeitraum
2010-2011 erfordern wird und dass sich der thematisch und
regional ausgerichtete Programmansatz im Entwurf des stra-
tegischen Rahmens für den Zeitraum 2012-2013 niederschla-
gen wird;

4. stellt ferner fest, dass die vorgeschlagene Neuord-
nung zur Verbesserung der Programme und Aktivitäten des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung auf dem Gebiet der technischen Hilfe beitragen
wird;

5. stellt fest, dass die vorgeschlagene Neuordnung
den derzeitigen Status der von dem Büro der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung geförderten
Aktivitäten in keinem Fall verringern wird;

6. erinnert daran, dass die Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege in ihrer Resolution
18/6512 und die Suchtstoffkommission in ihrer Resolution
52/14513 beschlossen, dass im konsolidierten Zweijahreshaus-
halt 2010-2011 für das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung ausreichende Mittel für
die Einrichtung einer bestandfähigen, effektiven und operativ
unabhängigen Evaluierungseinheit veranschlagt werden soll-
ten, und fordert das Sekretariat nachdrücklich auf, diesen Be-
schluss rasch umzusetzen und ohne weitere Verzögerung mit
der Wiedereinrichtung der Einheit für unabhängige Evaluie-
rung zu beginnen;

7. ersucht den Exekutivdirektor des Büros der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung,
entsprechend der Bedeutung der Aufgaben der Strategischen
Planungsgruppe den Fortbestand der Gruppe sicherzustellen; 

8. stellt fest, dass die Wiedereinrichtung der D-1-
Stelle des Leiters der Unterabteilung Politikanalyse und For-
schung im Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung erst nach Bereitstellung ausreichender

Finanzmittel für die Einheit für unabhängige Evaluierung und
die Strategische Planungsgruppe erwogen werden sollte;

9. nimmt in diesem Zusammenhang außerdem
Kenntnis von der Neuordnung der Abteilung Völkerrechtli-
che Verträge und der Abteilung Operative Tätigkeiten des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung516 und befürwortet sie als wichtigen Schritt im
Prozess der kontinuierlichen Verbesserung des Büros;

10. hebt hervor, wie wichtig die Bereitstellung von
Rechtshilfe für die Drogenkontrolle und Verbrechensverhü-
tung ist und dass die Bereitstellung dieser Hilfe mit der Arbeit
der Unterabteilung Integrierte Programmierung und Aufsicht
des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung verknüpft werden muss;

11. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Finanzlage
des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung;

12. fordert den Exekutivdirektor des Büros der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass das Büro dem Gene-
ralsekretär einen Entwurf des Programmhaushaltsplans für
den Zweijahreszeitraum 2012-2013 vorlegt, der dem Finanz-
bedarf des Büros angemessen Rechnung trägt;

13. ersucht den Generalsekretär, in seinem Entwurf
des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum
2012-2013 dem Mittelbedarf für die Erfüllung der dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung übertragenen Mandate gebührende Aufmerksam-
keit zu widmen, unter Berücksichtigung der einschlägigen
Mandate auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege sowie der Politischen Erklärung und des
Aktionsplans für internationale Zusammenarbeit zugunsten
einer integrierten und ausgewogenen Strategie zur Bekämp-
fung des Weltdrogenproblems517, und dabei besonderes Au-
genmerk auf die unterfinanzierten Bereiche zu legen;

14. ersucht den Exekutivdirektor des Büros der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung,
der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege auf ihrer zwanzigsten Tagung und der Suchtstoffkom-
mission auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Neu-
ordnung der Abteilung Völkerrechtliche Verträge und der
Abteilung Operative Tätigkeiten Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 65/228

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/457,
Ziff. 32)518.

516 Ebd., Ziff. 1-3 und 35.
517 United Nations publication, Sales No. E.10.XI.8.
518 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
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65/228. Stärkung der Maßnahmen der Verbrechens-
verhütung und der Strafrechtspflege zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Erklärung über die Beseitigung der
Gewalt gegen Frauen519 und der Erklärung520 und Aktions-
plattform von Beijing521, die von der Vierten Weltfrauenkon-
ferenz verabschiedet wurden, sowie insbesondere der Ent-
schlossenheit der Regierungen, alle Formen von Gewalt ge-
gen Frauen zu verhüten und zu beseitigen,

sowie in Bekräftigung des Aktionsprogramms der Inter-
nationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung522

wie auch der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleichstellung,
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“523 und der
auf der neunundvierzigsten524 und der vierundfünfzigsten Ta-
gung525 der Kommission für die Rechtsstellung der Frau ver-
abschiedeten Erklärungen,

in Anbetracht dessen, dass der Begriff „Frauen“, soweit
nichts anderes angegeben ist, auch „Mädchen“ umfasst,

in Bekräftigung der Verpflichtung aller Staaten, alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen, sowie bekräftigend, dass die Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts gegen die Charta der Vereinten Natio-
nen, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau526 und andere internationale Rechts-
akte auf dem Gebiet der Menschenrechte verstößt und dass
ihre Beseitigung ein fester Bestandteil der Bemühungen zur
Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen ist,

betonend, dass die Staaten verpflichtet sind, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle, einschließlich Frau-
en und Mädchen, zu fördern und zu schützen, dass sie die nö-
tige Sorgfalt walten lassen müssen, um Gewalthandlungen
gegen Frauen und Mädchen zu verhüten und zu untersuchen,
die Täter zu bestrafen, die Straflosigkeit zu beseitigen und die
Opfer zu schützen, und dass die Nichteinhaltung dieser Ver-
pflichtung die Menschenrechte und Grundfreiheiten von
Frauen und Mädchen verletzt und ihren Genuss dieser Rechte
und Freiheiten beeinträchtigt oder vereitelt,

hervorhebend, wie wichtig es ist, Gewalt gegen Migran-
tinnen zu verhüten, unter anderem durch die Umsetzung von
Maßnahmen, die auf die Bekämpfung von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängenden Formen von Intoleranz abzielen,

in großer Sorge darüber, dass alle Formen der Diskrimi-
nierung, namentlich Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz sowie mehrfache oder verschärfte Formen der Diskrimi-
nierung und Benachteiligung, zu einem gezielten Vorgehen
gegen Mädchen und einige Gruppen von Frauen und zu einer
besonderen Gewaltgefährdung dieser Mädchen und Gruppen
von Frauen führen können, wie beispielsweise Angehörigen
von Minderheiten, indigenen Frauen, weiblichen Flüchtlingen
und Binnenvertriebenen, Migrantinnen, Frauen, die in ländli-
chen oder abgelegenen Gemeinwesen leben, mittellosen Frau-
en, in Anstalten untergebrachten oder inhaftierten Frauen,
Frauen mit Behinderungen, älteren Frauen, Witwen, Frauen in
Situationen bewaffneten Konflikts, Frauen, die anderweitig
diskriminiert werden, auch aufgrund ihres HIV-Status, sowie
Frauen, die Opfer gewerbsmäßiger sexueller Ausbeutung sind,

höchst besorgt darüber, dass einige Gruppen von Frau-
en, wie Migrantinnen, Flüchtlinge, inhaftierte Frauen, Frauen
in Situationen bewaffneten Konflikts oder Frauen in besetz-
ten Gebieten, stärker gewaltgefährdet sein könnten,

in der Erkenntnis, dass Frauen aufgrund von Armut,
mangelnder Machtausstattung und ihrer Marginalisierung,
die auf ihren Ausschluss von sozialpolitischen Maßnahmen
und den Vorteilen der nachhaltigen Entwicklung zurückzu-
führen ist, einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt sein kön-
nen und dass Gewalt gegen Frauen ein Hemmnis für die so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinwesen und
Staaten sowie für die Erreichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, darstellt, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 52/86 vom 12. Dezem-
ber 1997, in der sie die Modellhaften Strategien und prakti-
schen Maßnahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege zur Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen verabschiedet hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 61/143 vom
19. Dezember 2006, 62/133 vom 18. Dezember 2007, 63/155
vom 18. Dezember 2008 und 64/137 vom 18. Dezember 2009
über die Verstärkung der Bemühungen zur Beseitigung aller
Formen von Gewalt gegen Frauen,

519 Siehe Resolution 48/104.
520 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html. 
521 Ebd., Anlage II.
522 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
523 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
524 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
wiso/e-dec-2005-232.pdf. 
525 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2010,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2010/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2010/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
edec2010-232.pdf.
526 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
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sowie unter Hinweis auf die auf dem Elften Kongress
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege verabschiedete Erklärung von Bangkok über
Synergien und Maßnahmen: Strategische Allianzen auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspfle-
ge527, in der die Regierungen anerkannten, dass umfassende
Strategien zur Verbrechensverhütung die Kriminalität und die
Viktimisierung in erheblichem Umfang verringern könnten,
und sich nachdrücklich für die Entwicklung solcher Strategi-
en auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, unter an-
derem unter Berücksichtigung der Leitlinien für die Krimi-
nalprävention528, aussprachen, und in der die Regierungen die
Bedeutung der Förderung der Interessen von Verbrechensop-
fern, auch unter Berücksichtigung ihres Geschlechts, hervor-
hoben, 

unter Berücksichtigung der Resolution 11/2 des Men-
schenrechtsrats vom 17. Juni 2009 über die Beschleunigung
der Bemühungen zur Beseitigung aller Formen von Gewalt
gegen Frauen529,

unter Hinweis darauf, dass geschlechtsspezifische Ver-
brechen und sexuelle Gewaltverbrechen in das Römische Sta-
tut des Internationalen Strafgerichtshofs530 aufgenommen
wurden und dass die internationalen Ad-hoc-Strafgerichtshö-
fe anerkannt haben, dass Vergewaltigung ein Kriegsverbre-
chen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder eine die
Tatbestandsmerkmale des Völkermords oder der Folter erfül-
lende Handlung darstellen kann, 

tief besorgt darüber, dass Gewalt gegen Frauen in allen
ihren Arten und Erscheinungsformen weltweit verbreitet ist,
und unter erneutem Hinweis auf die Notwendigkeit, die Be-
mühungen zu verstärken, um sich dieser Herausforderung zu
stellen,

in der Erkenntnis, dass wirksame und integrierte Maß-
nahmen der Strafrechtspflege zur Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen eine enge Zusammenarbeit zwischen allen
maßgeblichen Interessenträgern, einschließlich Strafverfol-
gungsbeamten, Staatsanwälten, Richtern, Opfervertretern,
Gesundheitsfachkräften und Kriminaltechnikern, erfordern,

unter Betonung der Bedeutung umfangreicher, gut koor-
dinierter, wirksamer und mit angemessenen finanziellen Mit-
teln ausgestatteter Maßnahmen des Systems der Vereinten
Nationen zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen
Frauen,

unter Hinweis auf den gemeinsamen Dialog der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau und der Kommission
für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege über die Be-

kämpfung von Gewalt gegen Frauen durch Rechtsreformen,
der am 4. März 2009 in New York im Rahmen der dreiund-
fünfzigsten Tagung der Kommission für die Rechtsstellung
der Frau geführt wurde, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluss 17/1 der Kom-
mission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
vom 18. April 2008531, in dem die Kommission das Büro der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung ersuchte, in Zusammenarbeit mit den Instituten, die den
Verbund des Programms der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege bilden, der Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau und der Sonderberichter-
statterin über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und de-
ren Folgen eine zwischenstaatliche Sachverständigengruppe
mit ausgewogener geografischer Vertretung einzuberufen,
um die Modellhaften Strategien und praktischen Maßnahmen
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen zu überprü-
fen und nach Bedarf zu aktualisieren, 

1. verurteilt mit Nachdruck alle Gewalthandlungen
gegen Frauen, gleichviel ob diese Handlungen durch den
Staat, durch Privatpersonen oder durch nichtstaatliche Akteu-
re begangen werden, und fordert die Beseitigung aller For-
men geschlechtsspezifischer Gewalt in der Familie, in der
Gemeinschaft im Allgemeinen und dort, wo sie vom Staat be-
gangen oder zugelassen werden; 

2. betont, dass der Begriff „Gewalt gegen Frauen“ je-
de Handlung geschlechtsspezifischer Gewalt bezeichnet, die
Frauen körperliche, sexuelle oder psychische Schäden oder
Leiden zufügt oder zufügen kann, einschließlich der Andro-
hung derartiger Handlungen, der Nötigung oder der willkürli-
chen Freiheitsberaubung, ob im öffentlichen oder im privaten
Bereich;

3. würdigt die Arbeit, die bei der vom 23. bis
25. März 2009 in Bangkok abgehaltenen Tagung der zwi-
schenstaatlichen Sachverständigengruppe zur Überprüfung
und Aktualisierung der Modellhaften Strategien und prakti-
schen Maßnahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege zur Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen532 geleistet wurde;

4. nimmt die Leitlinien in den Aktualisierten Muster-
strategien und praktischen Maßnahmen auf dem Gebiet der
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Beseiti-
gung von Gewalt gegen Frauen, die dieser Resolution als An-
lage beigefügt sind, an;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der
Straflosigkeit für Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen, in-
dem alle Täter ermittelt, unter Gewährleistung eines ord-
nungsgemäßen Verfahrens strafrechtlich verfolgt und bestraft
werden, indem sichergestellt wird, dass Frauen gleichen

527 Resolution 60/177, Anlage.
528 Resolution 2002/13 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
529 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. III, Abschn. A.
530 United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002
Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002; AS 2002 3743.

531 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2008,
Supplement No. 10 (E/2008/30), Kap. I, Abschn. D.
532 Siehe E/CN.15/2010/2.
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Schutz durch das Gesetz und gleichen Zugang zur Justiz ge-
nießen und indem Einstellungen, die irgendeine Form von
Gewalt gegen Frauen begünstigen, rechtfertigen oder dulden,
öffentlich auf den Prüfstand gestellt und bekämpft werden;

6. fordert die Mitgliedstaaten außerdem nachdrück-
lich auf, ihre Mechanismen und Verfahren zum Schutz der
Opfer von Gewalt gegen Frauen im Strafjustizsystem zu ver-
bessern, wobei unter anderem die Erklärung über Grundprin-
zipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern
und Opfern von Machtmissbrauch533 zu berücksichtigen ist,
sowie zu diesem Zweck spezielle Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote bereitzustellen; 

7. ruft die Mitgliedstaaten auf, wirksame Strategien
der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen zu fördern, namentlich
Strategien, die auf die Verhütung der Reviktimisierung abzie-
len, indem unter anderem Hindernisse beseitigt werden, die
Opfer davon abhalten, sich in Sicherheit zu bringen, ein-
schließlich Hindernissen in Zusammenhang mit dem Sorge-
recht für Kinder, dem Zugang zu einer Unterkunft und der
Verfügbarkeit rechtlicher Hilfe;

8. ruft die Mitgliedstaaten außerdem auf, Politiken
und Programme zur Verbrechensverhütung zu entwickeln
und umzusetzen, um die Sicherheit von Frauen in der häusli-
chen Umgebung und in der Gesellschaft im Allgemeinen in
einer Weise zu fördern, die die Lebenswirklichkeit von Frau-
en widerspiegelt und ihren besonderen Bedürfnissen gerecht
wird, und dabei unter anderem die Leitlinien für die
Kriminalprävention528 und den wichtigen Beitrag von Bil-
dungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Förderung der
Sicherheit von Frauen zu berücksichtigen;

9. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre
Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze, Verfahren, Politi-
ken, Programme und Praktiken mit Bezug zu Verbrechens-
verhütungs- und Strafrechtspflegeangelegenheiten in einer
Weise zu bewerten und zu überprüfen, die mit ihrer jeweili-
gen Rechtsordnung vereinbar ist und sich auf die Aktualisier-
ten Musterstrategien und praktischen Maßnahmen stützt, um
festzustellen, ob sie für die Verhütung und Beseitigung von
Gewalt gegen Frauen geeignet sind oder ob sie sich nachteilig
auf Frauen auswirken, und, wenn Letzteres der Fall sein soll-
te, sie entsprechend zu ändern, um sicherzustellen, dass Frau-
en eine faire und gleiche Behandlung zuteil wird;

10. fordert die Mitgliedstaaten außerdem nachdrück-
lich auf, den besonderen Bedürfnissen und Gefährdungen von
Frauen innerhalb des Strafjustizsystems Rechnung zu tragen,
insbesondere von inhaftierten Frauen, von schwangeren Häft-
lingen und von Frauen mit in der Haft geborenen Kindern,
auch durch die Entwicklung von Politiken und Programmen
zur Befriedigung dieser Bedürfnisse unter Berücksichtigung
der einschlägigen internationalen Standards und Normen;

11. fordert die Mitgliedstaaten ferner nachdrücklich
auf, die Bedürfnisse und besonderen Gefährdungen von Frau-
en und Kindern in Situationen bewaffneten Konflikts und in
Postkonfliktsituationen sowie diejenigen von Migrantinnen,
weiblichen Flüchtlingen und Frauen, die wegen ihrer Natio-
nalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Sprache Op-
fer verschiedener Formen der Gewalt geworden sind, anzuer-
kennen;

12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
weiblichen Gewaltopfern geeignete Unterstützung zu gewäh-
ren, auch indem sie sicherstellen, dass diese Frauen bei Be-
darf Zugang zu angemessener rechtlicher Vertretung erhal-
ten, insbesondere um unter anderem in Bezug auf Gerichts-
verfahren und familienrechtliche Fragen in voller Sachkennt-
nis Entscheidungen treffen zu können;

13. bittet die Mitgliedstaaten, multidisziplinäre und
koordinierte Maßnahmen zur Bekämpfung sexueller Über-
griffe zu treffen, die eine spezielle Schulung von Polizisten,
Staatsanwälten, Richtern, kriminaltechnischen Sachverstän-
digen und Opferunterstützungsdiensten beinhalten, um einen
Beitrag zum Wohlergehen der Opfer zu leisten, die Wahr-
scheinlichkeit der erfolgreichen Festnahme, strafrechtlichen
Verfolgung und Verurteilung der Täter zu erhöhen und eine
Reviktimisierung zu verhüten;

14. ermutigt die Mitgliedstaaten, Programme zur Stär-
kung der Selbstbestimmung der Frauen sowohl in politischer
als auch wirtschaftlicher Hinsicht zu entwickeln und zu unter-
stützen, um zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen beizu-
tragen, insbesondere durch deren Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen; 

15. ruft die Mitgliedstaaten auf, Mechanismen für die
systematische Erhebung von Daten über Gewalt gegen Frau-
en einzurichten und zu stärken, mit dem Ziel, den Umfang
und die Verbreitung dieser Form von Gewalt zu bewerten und
Orientierungshilfen für die Entwicklung, Umsetzung und Fi-
nanzierung wirksamer Maßnahmen der Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege zu erhalten; 

16. fordert die Mitgliedstaaten und das System der
Vereinten Nationen nachdrücklich auf, die Aufmerksamkeit
auf eine systematische Forschungsarbeit und die Erhebung,
Analyse und Weitergabe von Daten, namentlich nach Ge-
schlecht, Alter und anderen sachdienlichen Informationen
aufgeschlüsselten Daten über das Ausmaß, die Art und die
Folgen von Gewalt gegen Frauen sowie die Auswirkungen
und die Wirksamkeit von Politiken und Programmen zur Be-
kämpfung dieser Gewalt zu richten, und ermutigt sie zu bes-
serer internationaler Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, be-
grüßt in diesem Zusammenhang die Einrichtung der koordi-
nierten Datenbank des Generalsekretärs über Gewalt gegen
Frauen534 und fordert die Mitgliedstaaten und das System der
Vereinten Nationen nachdrücklich auf, regelmäßig Informa-
tionen zur Aufnahme in diese Datenbank zu liefern;

533 Resolution 40/34, Anlage. 534 In Englisch verfügbar unter http://www.un.org/esa/vawdatabase.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

554

17. ruft das Büro der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung auf, nationale Bemühungen zur
Förderung der Ermächtigung der Frauen und der Gleichstel-
lung der Geschlechter zu unterstützen, um die nationalen
Maßnahmen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen zu
verbessern, unter anderem auch dadurch, dass im gesamten
Arbeitsprogramm des Büros seine Anstrengungen auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen verstärkt werden;

18. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung und die Mitgliedstaaten
nachdrücklich auf und bittet die Institute, die den Verbund
des Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege bilden, weiterhin Ausbildungs-
und Kapazitätsaufbaumöglichkeiten anzubieten, insbesonde-
re für die auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege tätigen Fachkräfte und die Erbringer von
Unterstützungsleistungen für Opfer von Gewalt gegen Frau-
en, sowie Informationen über erfolgreiche Interventionsmo-
delle, Präventionsprogramme und sonstige Praktiken zur Ver-
fügung zu stellen und weiterzugeben;

19. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, seine Anstrengungen zu
verstärken, um die weitestmögliche Nutzung und Verbreitung
der Aktualisierten Musterstrategien und praktischen Maßnah-
men zu gewährleisten, unter anderem auch durch die Ent-
wicklung oder Überarbeitung von einschlägigen Instrumen-
ten wie zum Beispiel Handbüchern, Ausbildungshandbü-
chern, Programmen und Modulen, einschließlich Online-Ka-
pazitätsaufbaumodulen für jeden Abschnitt der Aktualisierten
Musterstrategien und praktischen Maßnahmen, als effiziente
und praktische Art und Weise der Verbreitung des relevanten
Inhalts, und bittet die Mitgliedstaaten und andere Geber, hier-
für in Übereinstimmung mit den Regeln und Verfahren der
Vereinten Nationen außerplanmäßige Beiträge zur Verfügung
zu stellen;

20. bittet das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, seine Tätigkeiten im Be-
reich Gewalt gegen Frauen mit den anderen zuständigen Insti-
tutionen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau,
der Abteilung Frauenförderung des Sekretariats, dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen, dem Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen und dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte, mit der Sonder-
berichterstatterin über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen
und deren Folgen sowie mit den anderen zuständigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen stärker
zu koordinieren, um so die finanziellen, technischen, materi-
ellen und menschlichen Ressourcen bei der Anwendung der
Aktualisierten Musterstrategien und praktischen Maßnahmen
effizient zu nutzen; 

21. bittet das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung außerdem, mit der Sekre-
tariats-Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze bei der Er-
stellung von auf den Aktualisierten Musterstrategien und
praktischen Maßnahmen basierendem Ausbildungsmaterial

für Militär-, Polizei- und Zivilpersonal von Friedenssiche-
rungseinsätzen und Friedenskonsolidierungsmissionen zu-
sammenzuarbeiten;

22. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer ein-
undzwanzigsten Tagung über die Durchführung dieser Reso-
lution Bericht zu erstatten. 

Anlage 

Aktualisierte Musterstrategien und praktische Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege zur Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen 

Präambel

1. Die Vielschichtigkeit von Gewalt gegen Frauen erfor-
dert unterschiedliche Strategien, um auf die verschiedenen
Erscheinungsformen von Gewalt und die wechselnden Situa-
tionen, in denen sie auftritt, ob im privaten oder öffentlichen
Leben, ob in der häuslichen Umgebung, am Arbeitsplatz, in
Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen, im Gemeinwe-
sen oder in der Gesellschaft, in Haft oder in Situationen be-
waffneten Konflikts oder Naturkatastrophen, zu reagieren. In
den Aktualisierten Musterstrategien und praktischen Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
wird anerkannt, wie wichtig es ist, einen systematischen, um-
fassenden, koordinierten, sektorübergreifenden und nachhal-
tigen Ansatz bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
zu verfolgen. Die im Folgenden beschriebenen praktischen
Maßnahmen, Strategien und Tätigkeiten können in der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege eingeführt wer-
den, um Gewalt gegen Frauen zu begegnen. Soweit nichts an-
deres angegeben ist, umfasst der Ausdruck „Frauen“ auch
„Mädchen“.

2. Gewalt gegen Frauen ist in jedem Land der Welt anzu-
treffen und stellt eine weit verbreitete Verletzung der Men-
schenrechte und ein großes Hindernis für die Verwirklichung
der Gleichstellung der Geschlechter, der Entwicklung und des
Friedens dar. Gewalt gegen Frauen wurzelt in historisch be-
dingten ungleichen Machtverhältnissen zwischen Männern
und Frauen. Alle Formen von Gewalt gegen Frauen sind
schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, die den Genuss aller dieser Rechte und Frei-
heiten durch Frauen beeinträchtigen oder vereiteln, und haben
ernste unmittelbare und langfristige Konsequenzen für die
Gesundheit, einschließlich der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit, zum Beispiel durch erhöhte Anfälligkeit für
HIV/Aids, und für die öffentliche Sicherheit, sowie nachteili-
ge Auswirkungen auf die psychologische, soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung von Einzelpersonen, Familien, Ge-
meinwesen und Staaten.

3. Gewalt gegen Frauen ist oft in sozialen Werten und kul-
turellen Mustern und Praktiken verwurzelt und wird durch die-
se gestützt. Das Strafjustizsystem und die Gesetzgeber bleiben
von diesen Werten nicht unberührt und haben Gewalt gegen
Frauen deshalb nicht immer so ernst genommen wie andere
Arten von Gewalt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die
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Staaten alle Formen von Gewalt gegen Frauen nachdrücklich
verurteilen und es unterlassen, Bräuche, Traditionen oder re-
ligiöse Beweggründe geltend zu machen, um sich ihren Ver-
pflichtungen im Hinblick auf die Beseitigung dieser Gewalt zu
entziehen, und dass das Strafjustizsystem Gewalt gegen Frau-
en als geschlechtsspezifisches Problem und als Ausdruck von
Machtverhältnissen und Ungleichheit anerkennt. 

4. Gewalt gegen Frauen wird in der Erklärung über die
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen519 und erneut in der von
der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedeten Aktions-
plattform521 als jede Handlung geschlechtsspezifischer Ge-
walt definiert, die Frauen körperliche, sexuelle oder psychi-
sche Schäden oder Leiden zufügt oder zufügen kann, ein-
schließlich der Androhung derartiger Handlungen, der Nöti-
gung oder der willkürlichen Freiheitsberaubung, ob im öf-
fentlichen oder im privaten Bereich. Die Aktualisierten Mus-
terstrategien und praktischen Maßnahmen bauen auf den
Maßnahmen auf, die von den Regierungen in der 1995 verab-
schiedeten und später in den Jahren 2000 und 2005 bekräftig-
ten Aktionsplattform beschlossen wurden, auf den 1997 ver-
abschiedeten Modellhaften Strategien und praktischen Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen535 und
auf den einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung, einschließlich der Resolutionen 61/143 und 63/155, und
berücksichtigen den Umstand, dass einige Gruppen von Frau-
en besonders von Gewalt betroffen sind und ihr besonders
leicht zum Opfer fallen können.

5. In den Aktualisierten Musterstrategien und praktischen
Maßnahmen wird ausdrücklich die Notwendigkeit anerkannt,
eine aktive Politik der Integration der Geschlechtersperspek-
tive in alle Politiken, Programme und Praktiken zu verfolgen,
um die Gleichstellung der Geschlechter und einen gleichbe-
rechtigten und gerechten Zugang zur Justiz zu gewährleisten,
und das Ziel der ausgewogenen Vertretung der Geschlechter
in allen Bereichen der Entscheidungsfindung, namentlich im
Zusammenhang mit der Beseitigung von Gewalt gegen Frau-
en, festzuschreiben. Die Aktualisierten Musterstrategien und
praktischen Maßnahmen sollen Leitlinien darstellen und im
Einklang mit den einschlägigen internationalen Rechtsakten
angewendet werden, namentlich dem Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau526, dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes536, dem Fakulta-
tivprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitu-
tion und die Kinderpornographie537, dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte538, dem Zusatzproto-

koll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-
schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels,
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität539, dem Römi-
schen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs530 und den
Leitlinien für die Kriminalprävention528, mit dem Ziel, deren
gerechte und wirksame Umsetzung zu fördern. In den Aktua-
lisierten Musterstrategien und praktischen Maßnahmen wird
die Verpflichtung der Staaten bekräftigt, die Gleichstellung
der Geschlechter zu fördern und Frauen zu ermächtigen mit
der Absicht, Ziel 3 der Millenniums-Entwicklungsziele zu er-
reichen.

6. Die Aktualisierten Musterstrategien und praktischen
Maßnahmen sollen von der innerstaatlichen Gesetzgebung
unterstützt und von den Mitgliedstaaten und anderen Rechts-
trägern entsprechend dem Recht auf Gleichheit vor dem Ge-
setz umgesetzt werden, wobei auch zu berücksichtigen ist,
dass es die Gleichstellung der Geschlechter mitunter erforder-
lich machen kann, unterschiedliche Ansätze zu verfolgen, um
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Frauen und Männer
in unterschiedlicher Weise von Gewalt betroffen sind. Die
Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass Frauen der gleiche
Schutz durch das Gesetz und der gleiche Zugang zur Justiz
zuteil wird, um die Anstrengungen der Regierungen zu er-
leichtern, Gewalthandlungen gegen Frauen durch umfassende
und koordinierte Politiken und Strategien zu verhüten und zu
ahnden, und um allen Formen von Gewalt gegen Frauen im
Rahmen des Strafjustizsystems zu begegnen.

7. In den Aktualisierten Musterstrategien und praktischen
Maßnahmen wird anerkannt, dass im Mittelpunkt der Maß-
nahmen der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen die Bedürfnisse
der Opfer und die Stärkung der einzelnen Frauen, die Opfer
von Gewalt wurden, stehen müssen. Sie sollen sicherstellen,
dass Präventionsmaßnahmen und Interventionen nicht nur
zum Ziel haben, Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen und
sie angemessen zu ahnden, sondern bei den Opfern dieser Ge-
walt das Gefühl der Würde und der Kontrolle wiederherzu-
stellen.

8. Ziel der Aktualisierten Musterstrategien und prakti-
schen Maßnahmen ist es, zur rechtlichen und tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern beizutragen. Sie räu-
men Frauen keine Vorzugsbehandlung ein, sondern wollen si-
cherstellen, dass alle Ungleichheiten oder Formen der Diskri-
minierung, denen sich Frauen beim Zugang zur Justiz gegen-
übersehen, insbesondere wenn es um Gewalthandlungen
geht, beseitigt werden.

9. In den Aktualisierten Musterstrategien und praktischen
Maßnahmen wird anerkannt, dass sexuelle Gewalt, wie in den
Resolutionen des Sicherheitsrats 1325 (2000) vom 31. Okto-
ber 2000 und 1820 (2008) vom 19. Juni 2008 über Frauen und

535 Resolution 52/86, Anlage.
536 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
537 Ebd., Vol. 2171, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006 5441. 
538 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.

539 United Nations, Treaty Series, Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008
Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
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Frieden und Sicherheit festgestellt wird, eine den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit berührende Frage ist und es
insbesondere notwendig ist, dass die an einem bewaffneten
Konflikt beteiligten Parteien Präventions- und Schutzmaß-
nahmen ergreifen, um sexueller Gewalt ein Ende zu setzen.

10. In den Aktualisierten Musterstrategien und praktischen
Maßnahmen wird anerkannt, dass bestimmte Gruppen von
Frauen besonders leicht Opfer von Gewalt werden können,
entweder wegen ihrer Nationalität, ihrer ethnischen Zugehö-
rigkeit, ihrer Religion oder ihrer Sprache oder weil sie einer
indigenen Gruppe angehören, Migrantinnen, Staatenlose oder
Flüchtlinge sind, in unterentwickelten, ländlichen oder abge-
legenen Gemeinwesen leben, obdachlos, in Anstalten unter-
gebracht oder inhaftiert sind, Behinderungen haben, älter
oder verwitwet sind oder in Konflikt-, Postkonflikt- oder Ka-
tastrophensituationen leben und deshalb besondere Aufmerk-
samkeit, besondere Interventionen sowie besonderen Schutz
bei der Entwicklung von Maßnahmen der Verbrechensverhü-
tung und der Strafrechtspflege zur Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen benötigen.

11. In den Aktualisierten Musterstrategien und praktischen
Maßnahmen wird anerkannt, dass es bei den Maßnahmen der
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen Fortschritte gegeben hat
und dass es wichtig ist, in die Prävention von Gewalt gegen
Frauen zu investieren.

12. In den Aktualisierten Musterstrategien und praktischen
Maßnahmen wird anerkannt, dass die Staaten verpflichtet
sind, die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Men-
schen, einschließlich derjenigen der Frauen, zu fördern und
zu schützen, und dass sie die nötige Sorgfalt walten lassen so-
wie die einschlägigen Maßnahmen ergreifen müssen, um Ge-
walt gegen Frauen zu verhüten und zu untersuchen, Personen,
die Gewalttaten gegen Frauen begangen haben, zu bestrafen,
die Straflosigkeit zu beseitigen und die Opfer zu schützen,
und dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten der Frauen verletzt und ih-
ren Genuss dieser Rechte und Freiheiten beeinträchtigt oder
vereitelt.

I. Leitgrundsätze

13. Die Mitgliedstaaten werden nachdrücklich aufgefordert,

a) sich von dem allgemeinen Grundsatz leiten zu las-
sen, dass wirksame Maßnahmen der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen auf den Menschenrechten beruhen, auf das Manage-
ment von Risiken abzielen sowie die Sicherheit und die Stär-
kung der Opfer fördern, während gleichzeitig sichergestellt
wird, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden;

b) Mechanismen zu entwickeln, um einen umfassen-
den, koordinierten, systematischen und nachhaltigen Ansatz
für die Umsetzung der Aktualisierten Musterstrategien und
praktischen Maßnahmen auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene zu gewährleisten;

c) die Einbeziehung und Beteiligung aller zuständi-
gen Bereiche des Staates und der Zivilgesellschaft sowie
sonstiger Interessenträger beim Umsetzungsprozess zu för-
dern;

d) angemessene und nachhaltige Ressourcen bereit-
zustellen und Überwachungsmechanismen zu entwickeln, um
eine wirksame Umsetzung und Aufsicht sicherzustellen;

e) bei der Umsetzung der Aktualisierten Musterstra-
tegien und praktischen Maßnahmen den unterschiedlichen
Bedürfnissen gewaltbetroffener Frauen Rechnung zu tragen.

II. Strafrecht

14. Die Mitgliedstaaten werden nachdrücklich aufgefordert,

a) ihre innerstaatlichen Gesetze, Politiken, Gesetzbü-
cher, Verfahren, Programme und Praktiken, insbesondere ihr
Strafrecht, laufend zu überprüfen, zu evaluieren und zu aktua-
lisieren, um ihren Wert, ihren umfassenden Charakter und ih-
re Wirksamkeit bei der Beseitigung aller Formen von Gewalt
gegen Frauen zu gewährleisten und Bestimmungen zu besei-
tigen, die Gewalt gegen Frauen zulassen oder tolerieren oder
die Gewaltgefährdung von Frauen oder die Wahrscheinlich-
keit der Reviktimisierung gewaltbetroffener Frauen erhöhen; 

b) ihr Straf- und Zivilrecht zu überprüfen, zu evaluie-
ren und zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle Formen
von Gewalt gegen Frauen unter Strafe gestellt und verboten
sind, und anderenfalls entsprechende Maßnahmen zu ergrei-
fen, namentlich mit dem Ziel, Gewalt gegen Frauen zu verhü-
ten, die Überlebenden zu schützen, zu stärken und zu unter-
stützen, die Täter angemessen zu bestrafen und sicherzustel-
len, dass den Opfern Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen; 

c) ihr Strafrecht zu überprüfen, zu evaluieren und zu
aktualisieren, um sicherzustellen, dass

i) Personen, die wegen Gewaltverbrechen vor Ge-
richt gestellt oder wegen solcher Verbrechen verurteilt
werden, im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsord-
nung Beschränkungen im Hinblick auf den Besitz und
den Gebrauch von Schusswaffen und anderen reglemen-
tierten Waffen auferlegt werden können;

ii) im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung
gegen Personen Verbote oder Auflagen angeordnet wer-
den können, die sie daran hindern, Frauen zu belästigen,
einzuschüchtern oder zu bedrohen;

iii) die Gesetze über sexuelle Gewalt alle Personen
vor sexuellen Handlungen, die nicht auf der Grundlage
beiderseitiger Zustimmung stattfinden, angemessen
schützen; 

iv) das Recht alle Kinder vor sexueller Gewalt, sexu-
ellem Missbrauch, gewerbsmäßiger sexueller Ausbeu-
tung und sexueller Belästigung schützt, namentlich vor
Verbrechen, die unter Nutzung neuer Informationstech-
nologien, einschließlich des Internets, begangen wer-
den;
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v) schädliche traditionelle Praktiken in allen ihren
Formen, einschließlich der Verstümmelung weiblicher
Genitalien, in ihrem Recht als schwere Straftaten um-
schrieben werden; 

vi) Menschenhandel, insbesondere Frauen- und Kin-
derhandel, unter Strafe gestellt wird;

vii) gegen Personen, die in den Streitkräften oder im
Rahmen von Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten
Nationen dienen, wegen der Begehung von Gewalt-
handlungen gegen Frauen ermittelt wird und sie bestraft
werden; 

d) ihre innerstaatlichen Gesetze, Politiken, Praktiken
und Verfahren unter Berücksichtigung aller einschlägigen
völkerrechtlichen Übereinkünfte ständig zu überprüfen, zu
evaluieren und zu aktualisieren, um auf Gewalt gegen Frauen
wirksam zu reagieren, unter anderem um sicherzustellen, dass
die ergriffenen Maßnahmen diejenigen des Strafjustizsystems
zur Bekämpfung dieser Gewalt ergänzen und mit ihnen in
Einklang stehen und dass zivilrechtliche Entscheidungen über
die Auflösung von Ehen, Sorgerechtsentscheidungen und an-
dere familienrechtliche Verfahren in Fällen häuslicher Ge-
walt oder von Kindesmissbrauch die Opfer und das Wohl der
Kinder angemessen schützen; 

e) alle Gesetze, sonstigen Vorschriften, Politiken,
Praktiken und Bräuche, die Frauen diskriminieren oder sich
diskriminierend auf sie auswirken, zu überprüfen und gegebe-
nenfalls zu überarbeiten, zu ändern oder abzuschaffen sowie
sicherzustellen, dass dort, wo mehrere Rechtssysteme neben-
einander bestehen, deren Bestimmungen den internationalen
menschenrechtlichen Verpflichtungen, Zusagen und Grund-
sätzen, insbesondere dem Grundsatz der Nichtdiskriminie-
rung, entsprechen.

III. Strafverfahren

15. Die Mitgliedstaaten werden nachdrücklich aufgefordert,
ihre Strafverfahren nach Bedarf und unter Berücksichtung al-
ler einschlägigen völkerrechtlichen Übereinkünfte zu über-
prüfen, zu evaluieren und zu aktualisieren, um sicherzustel-
len, dass

a) die Polizei und andere mit der Rechtsdurchsetzung
betraute Stellen ausreichend befugt sind, soweit nach inner-
staatlichem Recht erforderlich mit vorheriger richterlicher
Genehmigung, in Fällen von Gewalt gegen Frauen Räumlich-
keiten zu betreten und Festnahmen vorzunehmen sowie so-
fortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Opfer
zu gewährleisten; 

b) die Hauptverantwortung für die Einleitung von Er-
mittlungen und für die Strafverfolgung bei Polizei und Staats-
anwaltschaft und nicht bei den Frauen liegt, die Opfer von
Gewalt geworden sind, und zwar unabhängig vom Maß oder
von der Form der Gewalt;

c) Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, in
Strafverfahren als Zeugen aussagen können, indem geeignete
Maßnahmen ergriffen werden, die die Aussage dadurch er-
leichtern, dass die Privatsphäre, die Identität und die Würde

der Frauen gewahrt werden, die Sicherheit während des Ver-
fahrens gewährleistet und eine „sekundäre Viktimisierung“540

vermieden wird. In Hoheitsbereichen, in denen die Sicherheit
des Opfers nicht gewährleistet werden kann, sollte die Zeug-
nisverweigerung keine Straftat oder andere Zuwiderhandlung
darstellen;

d) die Beweisregeln nicht diskriminierend sind, dem
Gericht alle relevanten Beweise vorgelegt werden können,
die Verteidigungsregeln und -grundsätze Frauen nicht diskri-
minieren und dass diejenigen, die Gewalttaten gegen Frauen
begangen haben, sich nicht auf „Ehre“ oder „Provokation“
berufen können, um sich der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit zu entziehen;

e) die Anzeigeerstatterin in einem Fall sexueller Ge-
walt als ebenso glaubwürdig gilt wie ein Anzeigender in ei-
nem anderen Strafverfahren, dass Hinweise auf das sexuelle
Vorleben der Betroffenen, wenn sie keinen Bezug zu dem
Fall haben, sowohl im Zivil- als auch im Strafverfahren ver-
boten sind und dass allein aus einer zeitlichen Verzögerung,
ungeachtet wie lange, zwischen der mutmaßlichen Begehung
einer sexuellen Straftat und der Anzeigeerstattung keine ne-
gativen Schlüsse gezogen werden;

f) Personen, die Gewalthandlungen gegen Frauen be-
gehen und dabei freiwillig unter dem Einfluss von Alkohol,
Drogen oder anderen Substanzen stehen, nicht von strafrecht-
licher Verantwortlichkeit befreit werden;

g) nachweislich vom Täter früher begangene Gewalt-
und Missbrauchshandlungen, Nachstellungen oder Ausbeu-
tungshandlungen in Gerichtsverfahren im Einklang mit den
Grundsätzen des innerstaatlichen Strafrechts berücksichtigt
werden;

h) die Polizei und die Gerichte befugt sind, in Fällen
von Gewalt gegen Frauen Schutzanordnungen, Weisungen
und Verbote zu erlassen und durchzusetzen, einschließlich
der Wegweisung des Täters aus der Wohnung und des Ver-
bots weiterer Kontakte mit dem Opfer und anderen betroffe-
nen Parteien innerhalb und außerhalb der Wohnung, Unter-
halts- und Sorgerechtsentscheidungen zu erlassen und durch-
zusetzen sowie Strafen für Verstöße gegen diese Maßnahmen
zu verhängen. Können der Polizei derartige Befugnisse nicht
gewährt werden, so müssen Maßnahmen für einen raschen
Zugang zu Gerichtsentscheidungen getroffen werden, um ein
schnelles Eingreifen des Gerichts zu gewährleisten. Diese
Schutzmaßnahmen sollten nicht von der Einleitung eines
Strafverfahrens abhängig sein;

i) bei Bedarf umfangreiche Dienste bereitgestellt und
Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um unbeschadet der Fä-
higkeit oder der Bereitschaft des Opfers, bei den Ermittlun-
gen oder der Strafverfolgung mitzuwirken, die Sicherheit, die
Privatsphäre und die Würde der Opfer und ihrer Familien in

540 „Sekundäre Viktimisierung“ bezeichnet eine Viktimisierung, die
nicht die unmittelbare Folge einer Straftat ist, sondern durch die unange-
messene Reaktion von Einrichtungen und Einzelpersonen gegenüber
dem Opfer hervorgerufen wird.
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allen Phasen des Strafverfahrens zu gewährleisten und um sie
vor Einschüchterung oder Vergeltung zu schützen, unter an-
derem durch die Schaffung umfangreicher Zeugen- und Op-
ferschutzprogramme;

j) bei Entscheidungen über die Verhängung von
nicht freiheitsentziehenden oder quasi-freiheitsentziehenden
Strafen, die Möglichkeit einer Sicherheitsleistung, die be-
dingte Entlassung, die Strafaussetzung zur Bewährung oder
die Unterstellung unter Bewährungshilfe, insbesondere bei
Wiederholungstätern oder gefährlichen Straftätern, die damit
verbundenen Sicherheitsrisiken, einschließlich der Gefähr-
dung der Opfer, berücksichtigt werden;

k) bei den Ermittlungen, bei der Strafverfolgung und
bei der Strafzumessung berücksichtigt wird, wenn sich weib-
liche Gewaltopfer, insbesondere in Fällen des „Battered
Woman Syndrome“541, auf Notwehr berufen;

l) alle Verfahren und Beschwerdemechanismen für
weibliche Gewaltopfer zugänglich sind, ohne dass sie Angst
vor Vergeltung oder Diskriminierung haben müssen.

IV. Polizisten, Staatsanwälte und andere
Strafjustizbeamte

16. Die Mitgliedstaaten werden nachdrücklich aufgefordert,
im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung nach Bedarf
und unter Berücksichtigung aller einschlägigen völkerrechtli-
chen Übereinkünfte

a) sicherzustellen, dass die anzuwendenden Bestim-
mungen der Gesetze, Politiken, Verfahren, Programme und
Praktiken, die sich auf Gewalt gegen Frauen beziehen, durch
das Strafjustizsystem konsequent und wirksam umgesetzt
werden und zur Unterstützung nach Bedarf einschlägige Vor-
schriften erlassen werden; 

b) Mechanismen zur Sicherstellung umfassender,
multidisziplinärer, koordinierter, systematischer und nachhal-
tiger Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
zu entwickeln, um die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen
Festnahme, strafrechtlichen Verfolgung und Verurteilung der
Täter zu erhöhen, einen Beitrag zum Wohlergehen und zur Si-
cherheit der Opfers zu leisten und eine sekundäre Viktimisie-
rung zu verhüten;

c) die Nutzung des einschlägigen Fachwissens bei
der Polizei, den Staatsanwaltschaften und anderen Organen
der Strafrechtspflege zu fördern, im Rahmen des Möglichen
auch durch zu schaffende Facheinheiten, den Einsatz von
Fachpersonal sowie durch spezielle Gerichte oder Gerichts-
zeiten, und sicherzustellen, dass alle Polizeibeamten, Staats-
anwälte und anderen Strafjustizbeamten eine regelmäßige

und institutionalisierte Schulung erhalten, um sie für ge-
schlechts- und kinderspezifische Fragen zu sensibilisieren
und ihre Kapazitäten in Bezug auf Gewalt gegen Frauen auf-
zubauen;

d) die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Politi-
ken der verschiedenen Organe der Strafrechtspflege zu för-
dern, um koordinierte, miteinander vereinbare und wirksame
Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen si-
cherzustellen, die durch Personal dieser Organe begangen
wird, sowie zu gewährleisten, dass Einstellungen von Straf-
justizbeamten, die Gewalt gegen Frauen begünstigen, recht-
fertigen oder zulassen, öffentlich auf den Prüfstand gestellt
und mit Sanktionen belegt werden; 

e) Politiken und geeignete Maßnahmen in Bezug auf
die Ermittlung und Beweiserhebung zu entwickeln und um-
zusetzen, die die besonderen Bedürfnisse und Perspektiven
von Gewaltopfern berücksichtigen, deren Würde und Integri-
tät wahren und Eingriffe in die Privatsphäre der Opfer auf ein
Mindestmaß beschränken, während die Normen für die Be-
weiserhebung eingehalten werden; 

f) sicherzustellen, dass Strafjustizbeamte und Opfer-
vertreter Risikobewertungen vornehmen, die das Maß oder
den Umfang des Schadens, den Opfer aufgrund ihrer Gefähr-
dung erleiden können, die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt
sind, das Vorhandensein von Waffen und andere wichtige
Faktoren berücksichtigen;

g) sicherzustellen, dass Gesetze, Politiken, Verfahren
und Praktiken betreffend Entscheidungen über die Festnah-
me, die Inhaftierung und die Bedingungen jeder Art von Frei-
lassung des Täters die Gewährleistung der Sicherheit des Op-
fers und anderer Personen, zu denen familiäre, soziale oder
anderweitige Verbindungen bestehen, berücksichtigen, sowie
sicherzustellen, dass durch diese Verfahren außerdem weitere
Gewalthandlungen verhütet werden;

h) ein System für die Registrierung von justiziellen
Schutzanordnungen, Weisungen und Verboten zu schaffen,
wo diese nach innerstaatlichem Recht zulässig sind, damit die
Polizei oder Strafjustizbeamte rasch feststellen können, ob
sich solche Anordnungen oder Verbote in Kraft befinden;

i) Polizisten, Staatsanwälte und andere Strafjustizbe-
amte so zu bevollmächtigen und auszustatten, dass sie umge-
hend auf Fälle von Gewalt gegen Frauen reagieren können,
auch durch Erwirken einer schnellen gerichtlichen Anord-
nung, wenn dies angebracht ist, sowie durch Maßnahmen, die
die schnelle und effiziente Fallbearbeitung gewährleisten;

j) sicherzustellen, dass die Polizei, die Staatsanwälte
und andere Strafjustizbeamte bei der Ausübung ihrer Befug-
nisse die rechtsstaatlichen Grundsätze und vorhandene Ver-
haltenskodizes einhalten und dass sie für jeden Verstoß dage-
gen mit Hilfe geeigneter Aufsichts- und Rechenschaftsme-
chanismen zur Verantwortung gezogen werden;

k) eine ausgewogene Vertretung von Frauen und
Männern bei der Polizei und sonstigen Einrichtungen des Jus-
tizsystems, insbesondere auf Entscheidungs- und Leitungs-
ebene, sicherzustellen;

541 Unter dem „Battered Woman Syndrome“ leiden Frauen, die aufgrund
wiederholter Gewalthandlungen durch einen Beziehungspartner unter
Umständen Depressionen entwickeln und nicht in der Lage sind, eigen-
ständig Maßnahmen zu ergreifen, um sich dem Missbrauch zu entzie-
hen; hierunter fällt auch die Weigerung, Anzeige zu erstatten oder Hilfe-
angebote anzunehmen.
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l) Gewaltopfern nach Möglichkeit das Recht einzu-
räumen, mit weiblichen Beamten zu sprechen, seien es Poli-
zistinnen oder andere Strafjustizbeamte;

m) neue Modellverfahren und Referenzquellen zu ent-
wickeln beziehungsweise bestehende zu verbessern sowie
diese Verfahren und Referenzquellen zu verbreiten, um Straf-
justizbeamte bei der Erkennung und Verhütung von Gewalt
gegen Frauen sowie beim Umgang mit dieser zu unterstützen,
unter anderem auch durch einfühlsame, bedarfsorientierte
Hilfestellung und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen;

n) der Polizei, den Staatsanwälten und anderen Straf-
justizbeamten geeignete psychologische Unterstützung zu ge-
währen, um ihre indirekte Viktimisierung zu verhüten.

V. Strafzumessung und Vollzugsmaßnahmen

17. In Anbetracht des schwerwiegenden Charakters von Ge-
walt gegen Frauen und der Notwendigkeit, Maßnahmen der
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zu ergrei-
fen, die der Schwere solcher Taten entsprechen, werden die
Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert, nach Bedarf

a) die Regeln und Verfahren der Strafzumessung zu
überprüfen, zu evaluieren und zu aktualisieren, um sicherzu-
stellen, dass

i) Täter für ihre mit Gewalt gegen Frauen zusam-
menhängenden Taten zur Rechenschaft gezogen wer-
den;

ii) Gewalt gegen Frauen verurteilt und von ihr abge-
schreckt wird;

iii) gewalttätigem Verhalten ein Ende gesetzt wird;

iv) die Sicherheit des Opfers und der Gemeinschaft
gefördert wird, unter anderem auch durch die Trennung
des Täters vom Opfer und nötigenfalls von der Gesell-
schaft;

v) die Auswirkungen der über die Täter verhängten
Strafen auf die Opfer und deren Familienmitglieder be-
rücksichtigt werden;

vi) Sanktionen vorgesehen werden, die gewährleisten,
dass Personen, die Gewalttaten gegen Frauen begangen
haben, auf eine der Schwere der Straftat entsprechende
Weise bestraft werden;

vii) eine Wiedergutmachung für den durch die Gewalt-
tat verursachten Schaden vorgesehen wird;

viii) die Rehabilitation der Täter gefördert wird, unter
anderem auch durch die Förderung des Verantwortungs-
gefühls der Täter und gegebenenfalls durch deren Wie-
dereingliederung in die Gemeinschaft;

b) sicherzustellen, dass in ihren innerstaatlichen Ge-
setzen bestimmte Umstände für die Zwecke der Strafzumes-
sung als erschwerend berücksichtigt werden, darunter zum
Beispiel wiederholte Gewalttaten, Missbrauch einer Vertrau-
ens- oder Autoritätsstellung und Gewalttaten gegenüber Ehe-
partnern, Personen, die in einer engen Beziehung zum Täter
stehen, und Personen unter 18 Jahren;

c) das Recht eines Gewaltopfers zu gewährleisten,
von der Haftentlassung des Täters benachrichtigt zu werden;

d) bei der Strafzumessung die Schwere des körperli-
chen und seelischen Schadens und die Auswirkungen der
Viktimisierung zu berücksichtigen, unter anderem durch per-
sönliche Erklärungen des Opfers zu den Auswirkungen der
Tat;

e) durch den Erlass entsprechender Rechtsvorschrif-
ten den Gerichten ein umfassendes Instrumentarium von
Sanktionen an die Hand zu geben, um das Opfer, andere be-
troffene Personen und die Gesellschaft vor weiteren Gewalt-
handlungen zu schützen und den Täter gegebenenfalls zu re-
habilitieren;

f) Behandlungs- und Wiedereingliederungs-/Rehabi-
litationsprogramme für Personen, die verschiedene Arten von
Gewalttaten gegen Frauen begangen haben, zu entwickeln
und zu evaluieren, bei denen der Sicherheit der Opfer Vor-
rang eingeräumt wird;

g) sicherzustellen, dass Justiz- und Strafvollzugsbe-
hörden gegebenenfalls die Mitwirkung des Täters an der an-
geordneten Behandlung überwachen;

h) sicherzustellen, dass geeignete Maßnahmen ge-
troffen werden, um Gewalt gegen Frauen, die sich aus irgend-
einem Grund in Haft befinden, zu beseitigen;

i) den Opfern und Zeugen von Gewalthandlungen
vor dem Strafverfahren, während seines Verlaufs und danach
angemessenen Schutz zu bieten.

VI. Hilfe und Unterstützung für die Opfer

18. Die Mitgliedstaaten werden nachdrücklich aufgefordert,
nach Bedarf und unter Berücksichtigung aller einschlägigen
internationalen Rechtsakte, insbesondere der Erklärung über
Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbre-
chensopfern und Opfern von Machtmissbrauch533,

a) Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, ein-
schlägige Informationen über Rechte, Rechtsbehelfe, Opfer-
unterstützungsdienste und deren Inanspruchnahme sowie In-
formationen über ihre Rolle und die Möglichkeiten ihrer Mit-
wirkung im Strafverfahren und über die Terminierung, den
Fortgang und schließlich den Ausgang des Verfahrens wie
auch über etwaige gegen den Täter gerichtete Anordnungen
zu geben;

b) Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, zur
Erstattung einer offiziellen Anzeige und zu deren Weiterver-
folgung zu ermutigen und ihnen dabei behilflich zu sein, in-
dem ihnen Schutz gewährt wird und sie darauf aufmerksam
gemacht werden, dass die Verantwortung für die Einleitung
eines Verfahrens und für die Strafverfolgung bei Polizei und
Staatsanwaltschaft liegt;

c) geeignete Maßnahmen zu treffen, um Belastungen
im Zuge der Aufdeckung, der Ermittlungen und der Strafver-
folgung zu vermeiden, damit sichergestellt ist, dass Opfer un-
abhängig von ihrer Teilnahme am Strafverfahren mit Würde
und Respekt behandelt werden;
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d) sicherzustellen, dass Frauen, die Opfer von Gewalt
geworden sind, Zugang zu umgehender und angemessener
Wiedergutmachung des aufgrund der Gewalthandlung erlitte-
nen Schadens erhalten, was auch das Recht einschließt, von
dem Täter Schadenersatz oder vom Staat eine Entschädigung
zu verlangen;

e) Gerichtsmechanismen und -verfahren zu schaffen,
zu denen Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, Zu-
gang haben, die ihren Bedürfnissen Rechnung tragen und die
eine gerechte und zeitnahe Bearbeitung der Fälle gewährleis-
ten;

f) wirksame und leicht zugängliche Verfahren zum
Erlass von Anordnungen oder Verboten zu schaffen, um
Frauen und andere Gewaltopfer zu schützen und um sicherzu-
stellen, dass Opfer wegen Verstößen gegen diese Anordnun-
gen oder Verbote nicht zur Rechenschaft gezogen werden;

g) anzuerkennen, dass Kinder, die Zeugen von Ge-
walthandlungen gegen einen Elternteil oder eine andere Per-
son, zu der sie in einer engen Beziehung stehen, geworden
sind, selbst Gewaltopfer sind und Schutz, Betreuung und Un-
terstützung benötigen;

h) sicherzustellen, dass Frauen, die Opfer von Gewalt
geworden sind, uneingeschränkten Zugang zum Zivil- und
Strafjustizsystem haben, einschließlich der Inanspruchnahme
von Prozesskostenhilfe, wenn dies notwendig ist, von gericht-
licher Unterstützung und von Dolmetschdiensten;

i) sicherzustellen, dass Frauen, die Opfer von Gewalt
geworden sind, Zugang zu qualifiziertem Personal erhalten,
das während des gesamten Strafverfahrens die Opferinteres-
sen vertreten und Unterstützungsleistungen erbringen kann,
sowie Zugang zu sonstigen unabhängigen Unterstützungsper-
sonen haben;

j) sicherzustellen, dass alle Dienste und Rechtsbehel-
fe, die den Opfern von Gewalt gegen Frauen zur Verfügung
stehen, auch für Einwanderinnen, Opfer von Frauenhandel,
Flüchtlingsfrauen, staatenlose Frauen und alle anderen Frau-
en verfügbar sind, die solcher Unterstützung bedürfen, und
dass für diese Frauen nach Bedarf spezialisierte Dienste ein-
gerichtet werden;

k) Opfer von Menschenhandel nicht dafür zu bestra-
fen, dass sie auf illegale Weise in das Land eingereist sind
oder an rechtswidrigen Handlungen beteiligt waren, zu deren
Vornahme sie gezwungen oder genötigt wurden. 

VII. Gesundheits- und Sozialdienste

19. Die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit dem Pri-
vatsektor, den zuständigen nichtstaatlichen Organisationen
und Berufsverbänden, werden nachdrücklich aufgefordert,
nach Bedarf

a) ein bestandfähiges Netz von niedrigschwelligen
Einrichtungen und Diensten für die Not- und vorübergehende
Unterbringung, die Gesundheitsversorgung einschließlich der
Beratung und der psychologischen Betreuung, für den recht-
lichen Beistand und sonstige grundlegende Bedürfnisse von

Frauen und deren Kindern, die Opfer von Gewalt geworden
sind oder Gefahr laufen, Opfer von Gewalt zu werden, zu
schaffen, zu finanzieren und zu koordinieren;

b) Dienste wie kostenlose telefonische Auskunft,
multidisziplinäre Fachberatungs- und Kriseninterventions-
dienste und Unterstützungsgruppen, die Frauen, die Opfer
von Gewalt wurden, und deren Kindern zugute kommen, zu
schaffen, zu finanzieren und zu koordinieren;

c) zwischen den öffentlichen und privaten Gesund-
heits- und Sozialdiensten, insbesondere in Notfallsituationen,
und den Organen der Strafrechtspflege bessere Verbindungen
herzustellen, damit Gewalthandlungen gegen Frauen unter
Wahrung der Privatsphäre der gewaltbetroffenen Frauen an-
gezeigt und erfasst werden und angemessen dagegen vorge-
gangen wird;

d) nachhaltige Programme zur Verhütung und Be-
handlung von Alkohol- und sonstigem Substanzmissbrauch
zu konzipieren und zu fördern angesichts der Tatsache, dass
Substanzmissbrauch in Fällen von Gewalt gegen Frauen häu-
fig eine Rolle spielt;

e) sicherzustellen, dass Gewalthandlungen und Sexu-
alverbrechen an Kindern bei der Polizei und anderen Strafver-
folgungsbehörden angezeigt werden, wenn die Gesundheits-
und Sozialdienste einen diesbezüglichen Verdacht hegen;

f) die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen
den zuständigen Stellen und Diensten zu fördern, nach Mög-
lichkeit auch durch die Schaffung von Facheinheiten, die spe-
ziell für den Umgang mit der Komplexität der Fälle von Ge-
walt gegen Frauen und den Gefühlen der Opfer ausgebildet
sind und bei denen Opfer umfassende Hilfs- und Schutzange-
bote und Interventionsdienste in Anspruch nehmen können,
unter anderem auch Gesundheits- und Sozialdienste, rechtli-
che Beratung und polizeiliche Unterstützung;

g) sicherzustellen, dass geeignete medizinische, ju-
ristische und soziale Dienste zur Verfügung stehen, die auf
die Bedürfnisse der Opfer eingehen, um die Bearbeitung von
Fällen von Gewalt gegen Frauen durch die Strafrechtspflege
zu verbessern, und die Schaffung spezialisierter Gesundheits-
dienste, einschließlich umfangreicher, kostenloser und
vertraulicher klinisch-rechtsmedizinischer Untersuchungen
durch speziell ausgebildetes Personal sowie geeigneter Be-
handlungen, auch HIV-spezifischer Behandlungen, zu för-
dern.

VIII. Ausbildung 

20. Die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit den zustän-
digen nichtstaatlichen Organisationen und Berufsverbänden,
werden nachdrücklich aufgefordert, nach Bedarf

a) obligatorische interkulturelle, geschlechts- und
kinderspezifische Ausbildungsmodule für Polizeibeamte,
Strafjustizbeamte und im Strafjustizsystem tätige Fachleute
einzurichten beziehungsweise deren Einrichtung zu fördern,
in denen die Unannehmbarkeit aller Formen von Gewalt ge-
gen Frauen und die schädlichen Auswirkungen und Folgen
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dieser Gewalt auf alle, die sie erleben, hervorgehoben wer-
den;

b) sicherzustellen, dass Polizeibeamte, Strafjustizbe-
amte und andere im Strafjustizsystem tätige Fachleute eine
geeignete Aus- und Fortbildung über alle einschlägigen in-
nerstaatlichen Gesetze, Politiken und Programme sowie völ-
kerrechtlichen Übereinkünfte erhalten;

c) sicherzustellen, dass Polizeibeamte, Strafjustizbe-
amte und Vertreter anderer zuständiger Behörden angemes-
sen geschult werden, um die besonderen Bedürfnisse von
weiblichen Gewaltopfern, einschließlich Opfern des Men-
schenhandels, zu erkennen und angemessen auf diese zu rea-
gieren, alle Opfer respektvoll aufzunehmen und zu behan-
deln, um ihre sekundäre Viktimisierung zu vermeiden, Be-
schwerden vertraulich zu behandeln, Sicherheitsbewertungen
und ein Risikomanagement vorzunehmen sowie Schutzan-
ordnungen zu nutzen und diese durchzusetzen;

d) die zuständigen Berufsverbände zu ermutigen,
durchsetzbare Praxis- und Verhaltensnormen sowie Verhal-
tenskodizes zu entwickeln, durch die die Gerechtigkeit und
die Gleichstellung der Geschlechter gefördert werden.

IX. Forschung und Evaluierung

21. Die Mitgliedstaaten, die Institute, die den Verbund des
Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege bilden, die zuständigen Stellen des
Systems der Vereinten Nationen, andere zuständige interna-
tionale Organisationen, Forschungsinstitute, nichtstaatliche
Organisationen und Berufsverbände werden nachdrücklich
aufgefordert, nach Bedarf

a) Mechanismen für eine systematische und koordi-
nierte Datenerhebung über Gewalt gegen Frauen einzurichten
und zu stärken;

b) sowohl Module als auch spezielle bevölkerungsge-
stützte Erhebungen einschließlich Kriminalstatistiken zu ent-
wickeln, um Art und Ausmaß der Gewalt gegen Frauen zu be-
werten;

c) Daten und Informationen, auch nach dem Ge-
schlecht aufgeschlüsselt, zu erheben, zu analysieren und zu
veröffentlichen, die bei der Bedarfsermittlung, der Entschei-
dungsfindung und der Erarbeitung politischer Konzepte auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
herangezogen werden sollen, insbesondere Daten und Infor-
mationen über

i) die verschiedenen Formen von Gewalt gegen
Frauen, die Ursachen, Risikofaktoren und Schweregra-
de dieser Gewalt sowie die Folgen und Auswirkungen
dieser Gewalt, auch auf verschiedene Bevölkerungs-
untergruppen;

ii) den Zusammenhang zwischen Armut und Ausbeu-
tung einerseits und Gewalt gegen Frauen andererseits;

iii) die Muster, Tendenzen und Indikatoren von Ge-
walt gegen Frauen, das Unsicherheitsgefühl von Frauen
im öffentlichen Raum und im privaten Bereich sowie

Faktoren, die dieses Unsicherheitsgefühl verringern
können;

iv) die Beziehung zwischen Opfer und Täter;

v) die Wirkung verschiedener Arten von Interventio-
nen auf den einzelnen Täter sowie auf die Verminde-
rung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
insgesamt;

vi) den Gebrauch von Waffen sowie von Drogen, Al-
kohol und anderen Substanzen bei Fällen von Gewalt
gegen Frauen;

vii) den Zusammenhang zwischen Viktimisierung be-
ziehungsweise Gewalterfahrungen und späterer Gewalt-
tätigkeit;

viii) den Zusammenhang zwischen von Frauen erlebter
Gewalt und der Anfälligkeit von Frauen für andere Ar-
ten des Missbrauchs;

ix) die Folgen für die Zeugen der Gewalt, insbesonde-
re innerhalb der Familie;

d) die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Frauen, die
bei der Polizei und anderen Organen der Strafrechtspflege an-
gezeigt wurden, namentlich auch Festnahme- und Aufklä-
rungsquoten, Strafverfolgungen und den Ausgang des Ver-
fahrens gegen den Täter sowie die Verbreitung von Gewalt
gegen Frauen zu überwachen und darüber Jahresberichte zu
veröffentlichen; hierfür sollen Daten aus bevölkerungsge-
stützten Statistiken herangezogen werden. In diesen Berich-
ten sollen die Daten nach der Art der Gewalt aufgeschlüsselt
werden und beispielsweise Informationen über das Ge-
schlecht des Täters und seine Beziehung zu dem Opfer ent-
halten sein;

e) die Effizienz und Effektivität des Strafjustizsys-
tems in Bezug auf dessen Eingehen auf die Bedürfnisse von
Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, zu evaluieren,
auch in Bezug auf die Art, in der das Strafjustizsystem mit
Opfern und Zeugen von Gewalthandlungen umgeht, den Ein-
satz verschiedener Interventionsmodelle und den Umfang der
Zusammenarbeit mit Anbietern von Dienstleistungen für Op-
fer und Zeugen, sowie die Wirkung der geltenden Rechts- und
sonstigen Vorschriften und Verfahren in Bezug auf Gewalt
gegen Frauen zu evaluieren und zu bewerten;

f) in Abstimmung mit den beteiligten Interessenträ-
gern, einschließlich der Opfer und der Anbieter von Dienst-
leistungen für Opfer, die Effizienz und Effektivität von Be-
handlungs-, Rehabilitations- und Wiedereingliederungspro-
grammen für Täter zu evaluieren;

g) sich von den laufenden Anstrengungen auf inter-
nationaler Ebene zur Entwicklung eines Katalogs von Indika-
toren zur Messung von Gewalt gegen Frauen leiten zu lassen
und einen sektorübergreifenden, koordinierten Ansatz zur
Entwicklung, Umsetzung, Überwachung und Evaluierung
von Initiativen im Bereich der Datenerhebung sicherzustel-
len;

h) sicherzustellen, dass Daten über Gewalt gegen
Frauen so erhoben werden, dass die Vertraulichkeit gewahrt
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bleibt, die Menschenrechte der Frauen geachtet werden und
ihre Sicherheit nicht gefährdet wird;

i) zu Forschung über Gewalt gegen Frauen zu ermu-
tigen und hierfür ausreichende finanzielle Unterstützung zu
gewähren.

X. Maßnahmen zur Verbrechensverhütung

22. Die Mitgliedstaaten und der Privatsektor, die zuständi-
gen nichtstaatlichen Organisationen und Berufsverbände
werden nachdrücklich aufgefordert, nach Bedarf

a) sachdienliche und wirksame Aufklärungs- und
Bildungsinitiativen für die breite Öffentlichkeit sowie Schul-
programme und Lehrpläne zu entwickeln und umzusetzen,
die zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen beitragen, indem
sie die Achtung der Menschenrechte, Gleichberechtigung,
Zusammenarbeit, gegenseitigen Respekt und die geteilte Ver-
antwortung von Frauen und Männern fördern; 

b) Verhaltenskodizes für Personal in öffentlichen und
privaten Einrichtungen zu entwickeln, die Gewalt gegen
Frauen, namentlich sexuelle Belästigung, verbieten und si-
chere Beschwerde- und Überweisungsverfahren beinhalten;

c) in öffentlichen und privaten Einrichtungen multi-
disziplinäre und geschlechtersensible Ansätze zur Verhütung
von Gewalt gegen Frauen zu entwickeln, insbesondere durch
die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Strafverfol-
gungsbeamten und auf den Schutz von weiblichen Gewaltop-
fern spezialisierten Diensten;

d) Programme zur Beurteilung der Wahrnehmung der
öffentlichen Sicherheit und zur Entwicklung einer Sicher-
heitsplanung, der Umweltgestaltung und des Managements
öffentlicher Räume zu erarbeiten, um das Risiko von Gewalt
gegen Frauen zu verringern;

e) Beratungsangebote einzurichten und Frauen ein-
schlägige Informationen über Geschlechterrollen, die Men-
schenrechte von Frauen und die sozialen, gesundheitlichen,
rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Gewalt gegen
Frauen bereitzustellen, um Frauen in die Lage zu versetzen,
sich selbst und ihre Kinder vor allen Formen von Gewalt zu
schützen;

f) für Täter oder als potenzielle Täter in Frage kom-
mende Personen Beratungsangebote einzurichten, um gewalt-
freie Verhaltensweisen und Einstellungen sowie die Achtung
der Gleichberechtigung und der Rechte von Frauen zu för-
dern;

g) zielgruppengerechtes Informations- und Aufklä-
rungsmaterial über die verschiedenen Formen von Gewalt ge-
gen Frauen und über die Verfügbarkeit einschlägiger Pro-
gramme zu entwickeln und zu verbreiten, auch in Bildungs-
einrichtungen auf allen Ebenen, das Informationen über die
einschlägigen Bestimmungen des Strafrechts, die Aufgaben
des Strafjustizsystems, die verfügbaren Opferunterstützungs-
mechanismen und die bestehenden Programme betreffend ge-
waltfreies Verhalten und friedliche Konfliktbeilegung ent-
hält;

h) alle Initiativen zu unterstützen, auch diejenigen
von nichtstaatlichen und anderen zuständigen Organisatio-
nen, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen einset-
zen, um der Öffentlichkeit das Problem der Gewalt gegen
Frauen stärker bewusst zu machen und zur Beseitigung dieser
Gewalt beizutragen;

i) die Arbeit auf niedrigeren staatlichen Ebenen,
auch bei den Behörden von Städten und Gemeinden, zu er-
leichtern, um einen integrierten Ansatz zu fördern, der die
Bandbreite der von Institutionen und der Zivilgesellschaft be-
reitgestellten lokalen Dienste nutzt, um Präventionsstrategien
und -programme zu entwickeln.

23. Die Mitgliedstaaten und die Medien, die Medienverbän-
de, die Selbstregulierungsorgane der Medien, die Schulen
und sonstige in Betracht kommende Partner werden, unter
Achtung der Medienfreiheit, nachdrücklich aufgefordert,
nach Bedarf Sensibilisierungskampagnen und geeignete
Maßnahmen und Mechanismen zu entwickeln, beispielsweise
Ethikkodizes und Selbstregulierungsmaßnahmen in Bezug
auf Gewalt in den Medien, mit dem Ziel, die Achtung vor den
Rechten und der Würde von Frauen zu stärken und gleichzei-
tig Diskriminierung und Geschlechterstereotypen entgegen-
zuwirken.

24. Die Mitgliedstaaten und der Privatsektor, die zuständi-
gen nichtstaatlichen Organisationen und Berufsverbände
werden nachdrücklich aufgefordert, nach Bedarf Maßnahmen
der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege gegen
die Herstellung, den Besitz und die Verbreitung von Spielen,
Bildern und allen sonstigen Materialien, die Gewalthandlun-
gen gegen Frauen und Kinder darstellen oder verherrlichen,
insbesondere durch neue Informationstechnologien ein-
schließlich des Internets, und gegen die Auswirkungen dieser
Spiele, Bilder und Materialien auf die Einstellung der breiten
Öffentlichkeit gegenüber Frauen und Kindern und auf die
geistige und emotionale Entwicklung von Kindern zu entwi-
ckeln beziehungsweise zu verbessern.

XI. Internationale Zusammenarbeit

25. Die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit den Orga-
nen und Instituten der Vereinten Nationen und anderen zu-
ständigen Organisationen, werden nachdrücklich aufgefor-
dert, nach Bedarf

a) weiterhin Informationen über Interventionsmodel-
le und Präventionsprogramme, die sich bei der Beseitigung
aller Formen von Gewalt gegen Frauen als erfolgreich erwie-
sen haben, auszutauschen und das Handbuch und das Kom-
pendium über die Musterstrategien und praktischen Maßnah-
men zu aktualisieren sowie Informationen zur Aufnahme in
die Datenbank des Generalsekretärs über Gewalt gegen
Frauen534 zu liefern;

b) auf zweiseitiger, regionaler und internationaler
Ebene mit den zuständigen Stellen zusammenzuarbeiten, um
Gewalt gegen Frauen zu verhüten, nach Bedarf Sicherheit,
Unterstützung und Schutz für Opfer und Zeugen von Gewalt
sowie für ihre Familienangehörigen zu gewährleisten und
Maßnahmen zu fördern, um die Täter wirksam vor Gericht zu
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bringen, indem die Mechanismen der internationalen Zusam-
menarbeit und Rechtshilfe gestärkt werden;

c) Bestimmungen zu entwickeln, die die sichere und
nach Möglichkeit freiwillige Rückführung und Wiederein-
gliederung von weiblichen Gewaltopfern, die über Grenzen
hinweg geschleust oder entführt worden sind, vorsehen;

d) zu den Bemühungen des Systems der Vereinten
Nationen, alle Formen von Gewalt gegen Frauen zu beseiti-
gen, beizutragen und diese zu unterstützen;

e) geeignete vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen
und volle Rechenschaftspflicht in Fällen sexueller Ausbeu-
tung und sexuellen Missbrauchs, an denen Soldaten und Poli-
zeikräfte in Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Natio-
nen beteiligt sind, sicherzustellen.

26. Die Mitgliedstaaten werden außerdem nachdrücklich
aufgefordert,

a) alle Gewalthandlungen gegen Frauen in Situatio-
nen bewaffneten Konflikts zu verurteilen, sie als Verletzun-
gen der internationalen Menschenrechtsnormen, des humani-
tären Völkerrechts und des Völkerstrafrechts anzuerkennen,
zur Ergreifung besonders wirksamer Maßnahmen gegen der-
artige Verletzungen aufzurufen, insbesondere in Fällen von
Mord, systematischer Vergewaltigung, sexueller Sklaverei
und erzwungener Schwangerschaft, und die Resolutionen des
Sicherheitsrats 1325 (2000) und 1820 (2008) über Frauen und
Frieden und Sicherheit durchzuführen;

b) aktiv auf die weltweite Ratifikation aller einschlä-
gigen Verträge beziehungsweise auf den Beitritt zu ihnen hin-
zuarbeiten und ihre vollständige Durchführung zu fördern;
hierzu gehören das Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau und sein Fakultativproto-
koll542, das Römische Statut des Internationalen Strafgerichts-
hofs, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und
sein Fakultativprotokoll betreffend den Verkauf von Kindern,
die Kinderprostitution und die Kinderpornographie sowie das
Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität;

c) alle Vorbehalte zum Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau so genau und
eng gefasst wie möglich zu formulieren und sicherzustellen,
dass diese Vorbehalte nicht mit Ziel und Zweck des Überein-
kommens unvereinbar sind; 

d) aktiv auf die Ratifikation bestehender regionaler
Rechtsakte und Übereinkünfte zur Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen beziehungsweise auf den Beitritt zu ihnen hin-
zuarbeiten und ihre Durchführung zu fördern;

e) in die regelmäßigen Berichte an den Ausschuss für
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau Informationen
über Bemühungen zur Umsetzung der Aktualisierten Muster-
strategien und praktischen Maßnahmen aufzunehmen;

f) mit dem Internationalen Strafgerichtshof, interna-
tionalen Ad-hoc-Strafgerichtshöfen und anderen internatio-
nalen Strafgerichtshöfen bei der Ermittlung und strafrechtli-
chen Verfolgung in Bezug auf Personen zusammenzuarbei-
ten, die Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und Kriegsverbrechen begangen haben, insbesondere wenn
diese Verbrechen mit geschlechtsspezifischer Gewalt verbun-
den waren, und Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind,
die Möglichkeit zu geben, als Zeugen auszusagen und an al-
len Phasen des Verfahrens teilzunehmen, wobei die Sicher-
heit, die Interessen, die Identität und die Privatsphäre dieser
Frauen geschützt werden;

g) mit der Sonderberichterstatterin über Gewalt ge-
gen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen und der Son-
derberichterstatterin über den Menschenhandel, insbesondere
den Frauen- und Kinderhandel bei der Wahrnehmung der ih-
nen übertragenen Aufgaben und Pflichten zusammenzuarbei-
ten und sie dabei zu unterstützen, indem sie ihnen alle erbete-
nen Informationen zur Verfügung stellen und auf Besuche
und Mitteilungen der Sonderberichterstatterinnen reagieren.

XII. Folgemaßnahmen

27. Die Mitgliedstaaten, die Organe der Vereinten Natio-
nen, die Institute, die den Verbund des Programms der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege bilden, andere zuständige internationale und regionale
Organisationen, Forschungsinstitute, nichtstaatliche Organi-
sationen und Berufsorganisationen, namentlich Organisatio-
nen, die sich für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzen,
werden nachdrücklich aufgefordert, nach Bedarf

a) zur Übersetzung der Aktualisierten Musterstrate-
gien und praktischen Maßnahmen in lokale Sprachen zu er-
mutigen und ihre umfassende Verbreitung und Verwendung
in Ausbildungs- und Bildungsprogrammen sicherzustellen;

b)  die Aktualisierten Musterstrategien und prakti-
schen Maßnahmen gegebenenfalls bei der Ausarbeitung von
Rechtsvorschriften, Verfahren, Politiken und Praktiken zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen heranzuziehen;

c) den Staaten auf entsprechendes Ersuchen bei der
Entwicklung von Strategien und Programmen zur Verhütung
von Gewalt gegen Frauen und bei der Überprüfung und Eva-
luierung ihrer Strafjustizsysteme, einschließlich ihres Straf-
rechts, auf der Grundlage der Aktualisierten Musterstrategien
und praktischen Maßnahmen behilflich zu sein;

d) die technischen Kooperationsaktivitäten der den
Verbund des Programms der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege bildenden Institute zur
Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen zu unter-
stützen;

542 United Nations, Treaty Series, Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002
Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000; AS 2009 265.
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e) koordinierte nationale, subregionale und regionale
Pläne und Programme zu entwickeln, um die Aktualisierten
Musterstrategien und praktischen Maßnahmen umzusetzen;

f) auf der Grundlage der Aktualisierten Musterstrate-
gien und praktischen Maßnahmen Standardausbildungspro-
gramme und -handbücher für die Polizei und für Strafjustiz-
beamte auszuarbeiten;

g) regelmäßig zu überwachen und zu überprüfen,
welche Fortschritte auf nationaler und internationaler Ebene
bei den Plänen, Programmen und Initiativen zur Beseitigung
aller Formen von Gewalt gegen Frauen erzielt wurden;

h) die Aktualisierten Musterstrategien und prakti-
schen Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen und nötigen-
falls zu aktualisieren. 

RESOLUTION 65/229

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/457,
Ziff. 32)543.

65/229. Grundsätze der Vereinten Nationen für die 
Behandlung weiblicher Gefangener und für nicht 
freiheitsentziehende Maßnahmen für weibliche 
Straffällige (Bangkok-Regeln)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Standards und Normen der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege, die sich hauptsächlich auf die Be-
handlung von Gefangenen beziehen, insbesondere die Min-
destgrundsätze für die Behandlung von Gefangenen544, die
Verfahren zur wirksamen Anwendung der Mindestgrundsätze
für die Behandlung von Gefangenen545, den Grundsatzkatalog
für den Schutz aller irgendeiner Form von Haft oder Strafge-
fangenschaft unterworfenen Personen546 und die Grundprinzi-
pien für die Behandlung der Gefangenen547,

sowie unter Hinweis auf die Standards und Normen der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü-
tung und der Strafrechtspflege, die sich hauptsächlich auf Al-
ternativen zur Freiheitsstrafe beziehen, insbesondere die Rah-
menbestimmungen der Vereinten Nationen für nicht freiheits-
entziehende Maßnahmen (Tokio-Regeln)548 und die Grund-

prinzipien für den Einsatz von Programmen der ausgleichs-
orientierten Justiz in Strafsachen549,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/183 vom
22. Dezember 2003, in der sie die Regierungen, die zuständi-
gen internationalen und regionalen Organe, die nationalen
Menschenrechtsinstitutionen und die nichtstaatlichen Organi-
sationen bat, der Frage weiblicher Gefangener, namentlich
auch der Kinder weiblicher Gefangener, erhöhte Aufmerk-
samkeit zu widmen, mit dem Ziel, die wichtigsten Probleme
sowie Wege zu ihrer Überwindung aufzuzeigen,

in Anbetracht der in den Tokio-Regeln vorgesehenen
Alternativen zur Freiheitsstrafe und unter Berücksichtigung
dessen, dass bei Frauen, die mit dem Strafjustizsystem in Be-
rührung gekommen sind, geschlechtsspezifische Faktoren
zum Tragen kommen, aufgrund deren der Verhängung nicht
freiheitsentziehender Maßnahmen Vorrang zu geben ist,

eingedenk ihrer Resolution 61/143 vom 19. Dezember
2006, in der sie die Staaten nachdrücklich aufforderte, unter
anderem positive Maßnahmen zu ergreifen, um die strukturel-
len Ursachen der Gewalt gegen Frauen anzugehen und die
Anstrengungen zur Verhinderung diskriminierender Prakti-
ken und gesellschaftlicher Normen zu verstärken, namentlich
im Hinblick auf Frauen, denen bei der Entwicklung politi-
scher Konzepte zur Bekämpfung von Gewalt besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden muss, wie etwa in Einrichtun-
gen untergebrachte oder inhaftierte Frauen,

sowie eingedenk ihrer Resolution 63/241 vom 24. De-
zember 2008, in der sie alle Staaten aufforderte, auf die Aus-
wirkungen einer Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe ei-
nes oder beider Elternteile auf Kinder zu achten und insbe-
sondere bewährte Praktiken zu ermitteln und zu fördern,
wenn es um die Bedürfnisse und die körperliche, seelische,
soziale und psychische Entwicklung von Säuglingen und
Kindern geht, die von der Freiheitsentziehung und Freiheits-
strafe eines oder beider Elternteile betroffen sind,

unter Berücksichtigung der Wiener Erklärung über Ver-
brechen und Gerechtigkeit: Bewältigung der Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts550, in der sich die Mitgliedstaaten un-
ter anderem zur Ausarbeitung maßnahmenorientierter grund-
satzpolitischer Empfehlungen verpflichteten, die auf den be-
sonderen Bedürfnissen von Frauen aufbauen, die Inhaftierte
oder Täterinnen sind, sowie der Aktionspläne zur Umsetzung
der Erklärung551,

unter Hinweis auf die Erklärung von Bangkok über Syn-
ergien und Maßnahmen: Strategische Allianzen auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege552,
soweit sich diese konkret auf Frauen bezieht, die inhaftiert
sind, sich in Gewahrsam befinden oder nicht freiheitsentzie-
henden Maßnahmen unterworfen sind,

543 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
544 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Volume
I (First Part), Universal Instruments (United Nations publication, Sales
No. E.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)), Abschn. J, Nr. 34. Deutschsprachige
Fassung: Menschenrechte: Eine Sammlung internationaler Dokumente
zum Menschenrechtsschutz, herausgegeben von Christian Tomuschat.
- 2., erweiterte Auflage, Bonn 2002, S. 305ff.
545 Resolution 1984/47 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
546 Resolution 43/173, Anlage.
547 Resolution 45/111, Anlage.
548 Resolution 45/110, Anlage.

549 Resolution 2002/12 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
550 Resolution 55/59, Anlage.
551 Resolution 56/261, Anlage.
552 Resolution 60/177, Anlage.




